
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/11/29 89/01/0141
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1989

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA;

Rechtssatz

Das Vorbringen des Asylwerbers, dass er nicht an militärischen Übungen teilnehmen und auch nicht im Einsatz gegen

"seine Leute" stehen wolle (er hätte bei Demonstrationen durch Bedienung des Feuerwehr-Wasserwerfers gegen

Demonstranten vorgehen sollen), lässt für sich allein eine Furcht vor Verfolgung objektiv nicht begründet erscheinen.
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